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Eigenbetrieb "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau, Dessau-Roßlau 
 

IDW Prüfungsstandard: 
Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 

(IDW PS 720) 
 

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung  
und der wirtschaftlichen Verhältnisse 

 
 
Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung so-

wie individualisierte Offenlegung der Organbezüge 
 
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für 

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schrift-
liche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie 
ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen 
den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 
Die Satzung des Eigenbetriebs regelt die Aufgaben für die einzelnen Organe. Die Or-
gane des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der 
Stadtrat. In den §§ 3 bis 5 der Betriebssatzung sind die Regelungen zu Entschei-
dungsbefugnissen der Organe festgelegt. 
 
Die allgemeine Betriebsordnung datiert vom 14. Februar 2000, zuletzt geändert am 
12. November 2004. Die Verwaltungsanordnungen der Stadt Dessau-Roßlau, die für 
den Eigenbetrieb bindend sind, und das Betriebshandbuch des Betriebs dienen als 
schriftliche Weisungen. 
 
Unserer Auffassung nach entsprechen die Regelungen in Anbetracht der Größe und 
Komplexität des Eigenbetriebes in ihrer Gesamtheit den Bedürfnissen des Eigen-
betriebes. 
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b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-

den Niederschriften hierüber erstellt? 
 

Im Wirtschaftsjahr 2014 haben vier Stadtratssitzungen stattgefunden, in denen Be-
schlüsse zum Eigenbetrieb gefasst wurden. Der Betriebsausschuss tagte sechsmal. 
 
Sitzungsprotokolle wurden erstellt und haben uns vorgelegen. 

 
c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktG 

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 
 

Die Betriebsleiterin ist nach eigenen Angaben in keinen Kontrollgremien i. S. d. § 125 
Abs. 1 S. 5 AktG tätig. 

 
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) 

individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach 
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

 
Die Vergütung der Betriebsleitung wird nicht im Anhang angegeben. Da sich hieraus 
die Bezüge der Betriebsleiterin feststellen lassen, wurde zulässigerweise von der 
Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Den Betriebsausschussmit-
gliedern wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt. 

 
 
Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 
 
a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungs-
befugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

 
Ein aktueller Organisationsplan und Stellenbeschreibungen liegen vor. Aus den Stel-
lenbeschreibungen sind die Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefug-
nisse ersichtlich. 
 
Der vorliegende Organisationsplan entspricht in Anbetracht der Größe und Komplexi-
tät des Eigenbetriebes grundsätzlich den Erfordernissen des Eigenbetriebes. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 

 
Vom Organisationsplan abweichende Verfahrensweisen wurden im Rahmen unserer 
Prüfung nicht festgestellt. 

 
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert? 
 

Bei Auftragsvergaben richtet sich der Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Verga-
beordnung. 
 
Die Betriebssatzung schreibt die vierteljährliche Information des Betriebsausschusses 
über getroffene Vergabeentscheidungen vor. Vergabe und Verträge ab einem festge-
legten wertmäßigen Volumen werden durch den Betriebsausschuss selbst beschlos-
sen. 
 
Für den Eigenbetrieb gilt insbesondere die Verwaltungsvorschrift für das Land 
Sachsen-Anhalt zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption vom 3. August 2010. 

 
Darüber hinaus dienen Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen als Vor-
kehrungen zur Korruptionsprävention. Folgende Vorkehrungen wurden getroffen: 

 
1. Anwendung der Verwaltungsanordnung Nr. 3 - Verdingungsordnung für Leistun-

gen -. 
2. Anwendung der Verwaltungsanordnung Nr. 41 - Vergabe- u. Vertragsordnung für 

Bauleistungen -. 
3. Anwendung der Verwaltungsanordnung Nr. 56 - Richtlinie zur Korruptionspräven-

tion -. 
4. Dienstvereinbarung zur Sonderregelung der Dienstvereinbarung zur Regelung der 

Arbeitszeit. 
5. Festsetzung der Wertgrenzen von Angelegenheiten im Rahmen der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit, die durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind (vgl. § 4 
Abs. 3 Betriebssatzung). 
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6. Im Verwaltungsbereich wird das Vier-Augen-Prinzip angewandt. Dabei arbeiten je-
weils ein Sachbearbeiter und die Betriebsleiterin bzw. deren Vertreter als auch 
zwei Sachbearbeiter zusammen. 

7. Der Kassenschlüssel steht nur ausgewähltem Personal zur Verfügung.  
 
Die Korruptionsprävention ist beim Eigenbetrieb zudem Bestandteil im Risikomana-
gement, vgl. dort Punkt III.3. 
 
Auskunftsgemäß sind bei dem Eigenbetrieb im Geschäftsjahr keine Korruptionsfälle 
bekannt geworden. 
 
Die Prüfung der Angemessenheit oder Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen 
war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags. 

 
d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwe-
sen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 
diese nicht eingehalten werden? 

 
Grundsätzliche Festlegungen hierzu sind in der Betriebssatzung getroffen. Entspre-
chende Richtlinien liegen in Form der Betriebsordnung des Eigenbetriebs vor. 
 
Darüber hinaus dienen Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen (vgl. 
Punkt 2c) als Grundlage für wesentliche Entscheidungsprozesse der Auftragsvergabe, 
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung. 
 
Darüber hinaus bestehen Regelungen von Unterschrifts-/Zeichnungsberechtigungen 
und Vollmachten. 
 
Die Regelungen sind in Anbetracht der Größe und Komplexität des Eigenbetriebes 
grundsätzlich geeignet, die Qualität der Entscheidungsprozesse zu sichern. 
 
Anhaltspunkte für die Nichteinhaltung der genannten Dienstvereinbarungen und Ver-
waltungsanordnungen haben wir nicht festgestellt. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver-

waltung, EDV)? 
 
 Eine entsprechende Dokumentation liegt vor. 
 
 
Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und 

Controlling 
 
a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-
ten - den Bedürfnissen des Unternehmens? 

 
Jährlich wird durch die Betriebsleitung ein Wirtschaftsplan erstellt, der einen Investi-
tionsplan, einen Personalstellenplan, einen Vermögensplan, kurz- und langfristige Fi-
nanzpläne und einen Kostenstellenplan sowie einen Plan über die Sanierung der Ab-
fallentsorgungsanlage enthält. Für Planungen liegen aktuelle Fortschreibungen der 
Daten vor.  
 
Das Planungswesen ist den Bedürfnissen des Eigenbetriebes angepasst.  

 
b) Werden Planungsabweichungen systematisch untersucht? 
 

Die Planungsabweichungen werden systematisch untersucht und hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen analysiert.  

 
c) Entspricht das Rechnungswesen, einschließlich der Kostenrechnung, der Größe und 

den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 
 

Die Vollkostenrechnung ermöglicht insbesondere die notwendige Auswertung nach 
Betriebsbereichen. Die im Bereich des Gebührenrechts erforderliche Trennung 
zwischen kalkulationsfähigen und nichtkalkulationsfähigen Bestandteilen wird vorge-
nommen. 
 
Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist 
erfüllt. Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vor-
schriften.  
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Vorschriften des dritten 
Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. 
 
Das Rechnungswesen, einschließlich der Kostenrechnung, entspricht der Größe und 
den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebes. 
 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

 
Grundlage der Überwachungstätigkeit der Betriebsleitung ist die aus dem Wirtschafts-
plan abgeleitete Liquiditätsplanung. 
 
Es existiert eine laufende Planung und Überwachung der Veränderungen der Liquidi-
tätslage. Über Kredite, welche zu überwachen wären, verfügt der Eigenbetrieb nicht. 

 
e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 
worden sind? 

 
Ein zentrales Cash-Management existiert nicht. Nach den Gegebenheiten ist dies 
nicht erforderlich. 

 
f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? 

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen 
zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

 
Die Entgelte werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Die Regeln, nach 
denen Zahlungen eingefordert und vereinnahmt werden, sind nicht zu beanstanden. 
 
Für zwei wesentliche Bereiche (Straßenreinigung und Abfallbeseitigung) erfolgt die 
Veranlagung und Beitreibung der Gebühren durch den Aufgabenträger.  
 
Für die übrigen Entgelte wurden keine Mängel im Forderungsmanagement festgestellt. 
In verschiedenen Fällen wird der zeitnahe Einzug durch Ratenzahlungs- und Stun-
dungsvereinbarungen beeinflusst. 
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Das bestehende Mahnwesen gewährleistet grundsätzlich eine zeitnahe und effektive 
Einziehung von Forderungen. 

 
g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 
 

Controlling als ein gesonderter Bereich ist im Eigenbetrieb nicht installiert. 
 
h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche 
Beteiligung besteht? 

 
Mangels Tochterunternehmen und Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteili-
gung besteht, ist die Frage nicht relevant. 

 
 
Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 
 
a) Hat die Betriebs-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-
kannt werden können? 

 
Die Betriebsleitung hat Frühwarnsignale und Maßnahmen für die Erkennung be-
standsgefährdender Risiken definiert. 

 
Die Risikoidentifikation, -bewertung und -überwachung ist im Risikobericht dargestellt. 
Die Ergebnisse der Risikoinventur und der Risikobewertung werden jährlich im Risiko-
bericht zusammengefasst. Quartalsweise erfolgt eine Berichterstattung durch den Ri-
sikokoordinator. 
 
Nach dem uns vorliegenden Risikobericht wurden für den Eigenbetrieb keine be-
standsgefährdenden Risiken gemeldet. 
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Ha-

ben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 
 

Maßnahmen zur Risikoabwehr oder -begrenzung sind durch ein konsequentes Kos-
tencontrolling (z. B. Tourenoptimierung, Umsetzung von Mitarbeitern in personalinten-
sive Bereiche, Einführung eines Identifikationssystems in der Abfallwirtschaft) gege-
ben. Die getroffenen Maßnahmen sind nach unserer Auffassung geeignet, ihren 
Zweck zu erfüllen. 
 
Anhaltspunkte, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden, sind nicht bekannt 
geworden. 

 
c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 
 

Die Maßnahmen sind im Risikobericht dokumentiert. 
 
d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen 
abgestimmt und angepasst? 

 
Die ergriffenen Maßnahmen und definierten Frühwarnsignale werden regelmäßig, d. h. 
mindestens einmal jährlich und systematisch mit den aktuellen Geschäftsprozessen 
und Funktionen abgestimmt. Die Abstimmung und in der Folge die Anpassung von 
Frühwarnsignalen und Maßnahmen erfolgte zuletzt zum 31. Dezember 2014. 
 
Das Risikomanagement stellt somit zusammen mit den vorhandenen Maßnahmen 
eine kontinuierliche und systematische Abstimmung mit dem aktuellen Geschäfts-
umfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen sicher. 
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Deri-

vate 
 
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanz-

instrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich 
festgelegt? Dazu gehört: 
· Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
· Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 

eingesetzt werden? 
· Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 

Umfang dürfen offene Posten entstehen? 
· Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließ-

lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. 
antizipatives Hedging)? 

 
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate sind nicht zur 
Anwendung gekommen. Insofern ist der Fragenkreis 5 für den Eigenbetrieb nicht ein-
schlägig. 

 
b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-

konditionen und zur Risikobegrenzung? 
 

Entfällt, vgl. a). 
 
c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-

mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 
· Erfassung der Geschäfte 
· Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 
· Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 
· Kontrolle der Geschäfte? 

 
Entfällt, vgl. a). 
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d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende 

Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezo-
gen? 

 
Entfällt, vgl. a). 

 
e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 
 

Entfällt, vgl. a). 
 
f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die 

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 
 

Entfällt, vgl. a). 
 
 
Fragenkreis 6: Interne Revision 
 
a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne 

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese 
Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 
Aufgrund der Größe des Eigenbetriebes gibt es keine Interne Revision bzw. Konzern-
revision. 
 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Kon-
zern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

 
Entfällt, vgl. a). 

 
c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-

sion/Konzernrevision im Wirtschaftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan-
der unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato-
risch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptions-
prävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

 
Entfällt, vgl. a).  
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d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt? 
 

Entfällt, vgl. a). 
 
e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 

welche handelt es sich? 
 

Entfällt, vgl. a). 
 
f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Inter-

nen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Kon-
zernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

 
Die Frage ist nicht einschlägig, vgl. a). 

 
 
Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bin-
denden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

 
a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherigen Zustimmungen des Überwa-

chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht 
eingeholt worden sind? 

 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir Verstöße gegen die entsprechenden Regelun-
gen der Satzung nicht feststellen können. 

 
b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 
 

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite an die Betriebsleitung oder Mitglieder des Be-
triebsausschusses gewährt. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-

men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge-
nommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

 
Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben sich derartige Anhaltspunkte nicht erge-
ben. 

 
d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-
sen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

 
Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

 
Im Rahmen unserer Prüfung (unter Berücksichtigung des IDW PS 700) sind keine An-
haltspunkte für Beihilfen nach Artikel 107 AEUV, d. h. aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen, die bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigen und so 
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, bekannt geworden. 

 
 
Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 
 
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, 

immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

 
Der jährlich zu erstellende Investitionsplan, als Bestandteil des Wirtschaftsplanes, be-
darf der Zustimmung des Stadtrates. Größere Investitionen werden einzeln aufgeführt 
und begründet. Der Aufnahme einer Maßnahme in den Investitionsplan gehen eine 
eingehende Prüfung der Maßnahme unter Berücksichtigung der zu erarbeitenden Be-
gründungen und Alternativen sowie die Klärung der Finanzierbarkeit voraus. 
 
Die Investitionen werden angemessen geplant und zuvor auf Rentabilität und Finan-
zierbarkeit geprüft. 

  



Anlage 5 / Seite 13 
 
 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-
lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 
ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-
gen)? 

 
Die Preisermittlungen erfolgen über öffentliche Ausschreibungen, mehrfache Ange-
botseinholungen und Marktrecherchen unter Berücksichtigung der Vergabeordnung 
der Stadt Dessau-Roßlau. 
 
Ausschreibungen für Investitionen waren 2014 für sechs Investitionsvorhaben erfor-
derlich. 
 
Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb in das zentrale Beschaffungswesen der Stadt 
Dessau-Roßlau eingegliedert. 
 
Anhaltspunkte, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend waren, haben sich 
nicht ergeben.  

 
c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 

überwacht und Abweichungen untersucht? 
 

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung von Investitionen werden innerhalb 
der Auftragsabrechnung dargestellt und von den entsprechenden Bearbeitern laufend 
überwacht und auf Abweichungen untersucht.  

 
d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge-

ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 
 

Überschreitungen des Gesamtvolumens des Investitionsplanes für das Berichtsjahr 
haben sich nicht ergeben. Bei zustimmungspflichtigen Geschäften werden Über-
schreitungen im Rahmen der Beschlussfassung offen gelegt. 

 
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 
 

Kreditlinien wurden im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen. 
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 
 
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. 

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 
 

Gemäß Eigenbetriebssatzung entscheidet der Betriebsausschuss über die Ausschrei-
bung bei Überschreitung folgender Wertgrenzen: 
 
1) Im VOB-Bereich TEUR 25, 
2) Im VOL-Bereich TEUR 25, 
3) Im HOAI-Bereich TEUR 10. 
 
Werden diese Wertgrenzen nicht überschritten, entscheidet gemäß Betriebssatzung 
die Betriebsleitung. 
 
Offenkundige Verstöße haben wir nicht feststellen können. Die Einhaltung der Verga-
beregelung wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt überprüft.  

 
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-

angebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 
 

Bei der Auftragsvergabe von größeren Posten werden Konkurrenzangebote eingeholt 
und berücksichtigt. 

 
 
Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 
 
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 
 

Gemäß der Betriebssatzung berichtet die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
vierteljährlich über die Abwicklung des Wirtschaftsplans.  

 
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 
 

Den Niederschriften der Betriebsausschusssitzungen ist zu entnehmen, dass die Be-
richterstattung einen zutreffenden Einblick in den Geschäftsverlauf gewährt. 
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-
gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder we-
sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

 
Eine zeitnahe Unterrichtung des Betriebsausschusses über wesentliche Vorgänge, 
insbesondere Fragen der Ertrags- und Liquiditätslage, erfolgte.  
 
Im Berichtsjahr lagen keine derartigen Geschäftsvorfälle vor, über welche zu berichten 
gewesen wäre.  
 
Nach unseren Feststellungen lagen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-
gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Wirtschaftsjahr nicht vor. 

 
d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Absatz 3 AktG)? 
 

Das Überwachungsorgan hat keine gesonderte Berichterstattung entsprechend § 90 
Abs. 3 AktG gefordert. 

 
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG 

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 
 

Im Rahmen der Durchsicht der Berichte an das Überwachungsorgan wurden derartige 
Anhaltspunkte nicht bekannt. 

 
f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan 
erörtert? 

 
Eine D&O-Versicherung besteht nicht. Die Mitarbeiter sind über die Eigenschadenver-
sicherung der Stadt Dessau-Roßlau versichert. 
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g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt 
worden? 

 
Derartige Interessenkonflikte sind der Betriebsleiterin oder dem Betriebsausschuss 
nicht gemeldet worden. 

 
 
Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 
 
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 
 

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen liegt grundsätzlich nicht vor.  
 
b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 
 

Die Bestände sind nicht auffallend hoch oder niedrig. 
 
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu 

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-
gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

 
Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

 
 
Fragenkreis 12: Finanzierung 
 
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi-
tionsverpflichtungen finanziert werden? 

 
Langfristig gebundene Vermögenswerte werden in ausreichendem Umfang langfristig 
finanziert. Wir verweisen diesbezüglich auf die Vermögenslage im Bericht über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes zum 31. Dezember 2014. 

 
Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen zum Abschlussstichtag nicht.  
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b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der 

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 
 

Die Frage ist nicht einschlägig, da keine Konzernstruktur vorliegt. 
 
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan-

tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da-
mit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur-
den? 

 
Der Eigenbetrieb erhielt im Wirtschaftsjahr 2014 folgende Fördermittel: 
 
 TEUR 
von der Agentur für Arbeit Dessau  

- Förderung von Altersteilzeitverträgen 47 
- Förderung ALG II 144 

vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben  
- Beschäftigung über den Bundesfreiwilligendienst 10 

Fördermittel zur Sanierung des Erdmannsdorfportals auf dem  
Friedhof I 6 
Fördermittel aus Hochwasserfonds 2 
Fördermittel zur Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber 35 
  244 
 
Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass gegen Auflagen und Verpflichtun-
gen der Mittelgeber verstoßen wurde. 

 
Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Prüfung der zweckentsprechenden, wirt-
schaftlichen und sparsamen Mittelverwendung nicht zum Prüfungsumfang nach § 53 
HGrG gehört. 
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  
 
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-

stattung? 
 

Der Eigenbetrieb verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung.  
 

Die Eigenkapitalquote betrug am Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 23,7 % (Vorjahr: 
22,2 %).  
 
Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen 
nicht. 

 
b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 
 

Die Betriebsleitung beabsichtigt, den Jahresgewinn abzüglich der Abführung der 
Eigenkapitalverzinsung an den Aufgabenträger auf neue Rechnung vorzutragen. 
Dieser Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes vereinbar. 

 
 
Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 
 
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen? 
 

Hierzu verweisen wir auf die Erfolgsübersicht in der Anlage 4. 
 
b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 
 
 Das Jahresergebnis ist entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. So konnte 

der Eigenbetrieb aufgrund Vorlage geänderter Bescheide in 2014 TEUR 365 Ruhe-
rechtsentschädigungen für Vorjahre vereinnahmen. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-

beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig 
zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

 
Die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Bereichen und Betrieben der Stadt 
Dessau-Roßlau werden wie unter fremden Dritten abgewickelt. 
 
Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für unangemessen ge-
staltete Leistungsbeziehungen erhalten. 

 
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 
 
 Der Eigenbetrieb hat keine Konzessionsabgabe zu leisten. 
 
 
Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen? 
 
a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 
 

Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe von 
TEUR 213 zu verzeichnen. 
 
Den negativen Ergebnissen der Kostenstellen Abfallentsorgungsanlage/Umladesta-
tion/Schadstoffe in Höhe von TEUR 32, Altpapierverwertung in Höhe von TEUR 126 
sowie Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von TEUR 96 stehen insbesondere 
die positiven Ergebnisse der Kostenstellen Verwaltung in Höhe von TEUR 264, 
Friedhofswesen von TEUR 154 und Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlage in Höhe 
von TEUR 51 gegenüber. 
 
Das negative Kostenstellenergebnis der Altpapierverwertung entsteht ausschließlich 
durch den Anteil der Sammlung für die Dualen Systeme gemäß Verpackungsverord-
nung (TEUR -137) und resultiert insbesondere aus der Anschaffung einer erheblichen 
Anzahl blauer Papiertonnen, deren Abschreibungen sich mit insgesamt TEUR 328 im 
Ergebnis niederschlagen. Das positive Ergebnis des Friedhofswesens ist im Wesent-
lichen auf die Vereinnahmung der Ruherechtsentschädigung für Vorjahre in Höhe von 
TEUR 365 zurückzuführen.  
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Im Ergebnis der Kostenstelle Verwaltung sind im Wesentlichen Erträge aus der Herab-
setzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 129, der Auf-
lösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 76 sowie Erlöse aus Anlagenverkäufen 
in Höhe von TEUR 34 enthalten. 
 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich? 

 
Im dreijährigen Rhythmus finden Kostenkalkulationen statt, sodass grundsätzlich 
planmäßig von einer Kostendeckung auszugehen ist. 
 
In allen Bereichen werden Kosteneinsparungen angestrebt. 

 
 
Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Ertragslage 
 
a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 
 

Die Frage ist nicht einschlägig. 
 
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage 

des Unternehmens zu verbessern? 
 

Bezüglich der Ertragslage des Eigenbetriebs verweisen wir auf den Bericht über die 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014. Maßnahmen zur Sicherung 
der Ertragslage bestehen u. a. darin, sich ergebende rückläufige Erträge durch die 
Ausweitung anderer Geschäftsfelder zu kompensieren. Zum 1. Januar 2014 erfolgte 
die Übernahme der Papierentsorgung. Ab dem Jahr 2015 erfolgt die Erhöhung des 
Zuschusses zur Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen und der Kriegsgräber 
durch die Stadt. 
 

(Letzte Seite der Anlage 5) 


